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(70tt mufs endlich seinem Recht hommen ın SCINEY Welt, zweıl der Mensch
nıcht seinem Recht hommt. Bischof Helmut Clafß

Strategie der Bereinigung?
Am 26 August dieses Jahres schrieb der päpstliche Nun- deutscher Zeıtungen und Zeıtschriften, darunter
t1us 1n Deutschland, Erzbischof Corrado Bafılle, einen - auch dıe Limburger Kirchenzeitung „Der Sonntag“.
gewÖhnlichen Brief die „hochwürdigste Eminenz“, den Am Oktober informierte die „FAZ“ über den Inhalt
Kardınalstaatssekretär. untıus Bafıle machte darın se1- des Briefes, Lags darauf veröftentlichte die „Süddeutsche

Zeitung“ dessen Wortlaut. Noch gleichen Tag wurdeNM Dienstvorgesetzten den „bescheidenen Vorschlag“,
den Biıschof der Diıözese Limburg, Wilhelm Kempf, VOIN über KNA ine Stellungnahme der Nuntılatur verbreitet,
der Leitung seiner Diözese entbinden und seiıner deren Zustandekommen das Sekretariat der Bischofs-
Stelle einen Apostolischen Admıinistrator konterenz aktiıven Anteıl hatte un 1n der testgestellt
Man solle der Nuntius „MIt Vorsicht und Rück- wurde, dıie Vorschläge Erzbischof Bafıles selen hinfällig,
sıcht darangehen, dem Bıschot mitzuteılen, dafß der Apo- denn we1 Tage nach der Absendung des Briefes habe der
stolische Stuhl sıch eiınem schwerwiegenden Vorgehen untıus MIit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz,
entschlossen habe“ Man müßte ihm eit geben, sıch nıcht Kardınal Döpfner, gesprochen. Dıieser se1 der Auffassung
1Ur verteidigen, sondern, talls N wolle, auch frei- SCWESCNH, INan solle die „Strıttigen Fragen 1mM Gespräch
willig auf den Bischofsstuhl verzichten. Dafür estehe mi1ıt dem Bischof VO  $ Limburg erortern und lösen“. Der
einige Aussicht, denn INa  s habe ıhm, dem Nuntıus, be- Auffassung des Kardınals habe sıch der untıus An

schlossen und „sofort“ 1ın diesem Sınne nach Rom berich-rıchtet, Bischof Kempf beabsichtige, freiwillig zurückzu-
treten, WeNn anläfßlıch seıines Ad-limina-Besuchs 1M ter. Damaıut, heißt ın der Erklärung, die Vor-
Herbhbhst dieses Jahres mıiıt seiınem Votum nıcht durchdringe, schläge des untıus „überholt“, und eshalb habe 65 sıch
auch verheiratete Männer („vırı probatı“) Priestern auch erübrigt, die VO  3 dem Vorgang betroffenen DPer-
weıhen können. ber selbst 1m Falle eınes freiwilligen onen (Bischof Kempft, Weıihbischot Lettmann) inftor-
Rücktritts se1 6S seiner „unterwürfigen Meınung“ nach miıeren.
rıchtig, nıcht gleich einen Nachfolger nach den Regeln des
preußischen Konkordats (päpstliche Ernennung nach Ebenfalls Oktober gaben das erweıterte Präsiıdiıum
einem Dreiervorschlag des Domkapitels) berufen, SOMN- der Diözesanversammlung un der Geschäftsführende
dern einen Apostolischen Admıinıistrator einzusetzen. Ausschu{fß des Priesterrates der Diözese Limburg ıne Er-
ware unklug, meınte untıus Bafıle, die Diözese ın einer klärung heraus. Ihre Vertasser warfen dem untlus VOT,
» anormalen Sıtuation“ VO  - einem Kapıtular-Vikar habe „sıch einselt1ige und darum falsche Intormationen
verwalten un das Domkapitel einen Nachfolger wählen eigen gemacht“. Sein Vorgehen beruhe auf einer fata-

lassen, solange die „Progressisten“ iın den teıls 99 Un- len Fehleinschätzung der Verhältnisse 1mM Bıstum. Orm
recht“ errichteten synodalen remıen nıcht „entmachtet“ und Inhalt seines Briefes stımmten mıt den Auslassungen
sejen. Deswegen empfahl auch gleich seinen Kandıda- einer kleinen, se1it Jahren bekannten Gruppe AUS

ten für das Amt des Administrators: „Seine Exzellenz unseTer Diözese“ übereın. Sonntags daraut wandte sıch
Reinhard Lettmann, Titularbischof von Rotarıa und Bischoft Kempf selbst in eiınem kurzen Schreiben die
VWeıihbischof in unster“. Er se1l eın „guter Jurist“ "und Gemeinden seıner Diözese, ın dem die Vorwürte des
habe als langjähriger Generalvıkar 1e] Erfahrung. untıus „mıit Entschiedenheit“ zurückwıes un ankün-
Da eın Beamter 1mM Staatssekretarıat, dessen Schreibtisch digte, ZUur Sache selbst werde 1Ur gegenüber der ober-
der Briıef autf dem Dienstwege passıeren mußte, sıch nıcht sten Kırchenleitung Stellung nehmen. In der Hochschät-

der Inıtiatıve des untıus mitverantwortlich machen ZUNg des untıus für seiın „redlıches Bemühen in der
wollte, schickte das Schreiben die Redaktionen meh- Amtsführung“ sah der Bischof ine Basıs, „den enNtTsSLAaN-
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denen Konflikt in eiıner Weiıse lösen, w1e s1e Christen Unruhe auf SEAn Diözesen ausgeht. Der reale lım-
burgische (hessische) Hintergrund dieser allgemeinen Kla-geziemt”. Dıies reilich voraus, „dafß INa  3 be1 Mei-

nungsverschiedenheiten den Gesprächspartner Wort gCcn des untlus 1St der, daß sıch bei der Diıözese Liım-
burg eiıne schwersten führende deutsche Diözesekommen läßt, seıne Motive un: Argumente verstehen

sucht un: höhere Instanzen erst dann angeht, WE sıch mi1t Erscheinungen „ıdeologischer“ Polarisierung
handelt. Dıie Diözese hat nıcht NUur katholische Varıantenıne Verständigung als’ unmöglıch erweıst“. Eınen Grund
der „NEUCH Linken“ 1mM südhessischen Raum (vor allemZ Resignation oder Z Amtsniederlegung gvebe nıcht.

Kardinal Döpfner erklärte vgegenüber KNA (6 73) Absolventen der religionswissenschaftlichen Abteilung ın
der Frankfurter Universıität) verkraften, in ıhr 1St auchlediglich, da{fß ıh der untıus „einıge Tage nach Absen-

dung des Brietes über dessen Verlangen nach Einsetzung die aktıve Spitze der rechtslastiıgen ewegung für apst
und Kirche bzw der Priesterbewegung tür konzilıiare Er-eınes Admıinistrators unterrichtet, aber dringend davon

abgeraten habe ber die Tatsache, dafß der Briet bereıts E) mit ihren heftigsten Repräsentanten VeEeI-

1reLeN Der Bischof versuchte bisher die auftauchendenabgesandt WAar, schien auch der Vorsitzende der Bischofs-
konferenz 1mM unklaren seın Gegenüber KN  > 2 Konflikte mehr durch Gespräch als durch Maßregelung
73) rechtfertigte der untıus seinen Schritt mi1it der Be- lösen. Dies legt ıhm der Nuntıius (und legen ıhm ohl
gründung, habe den Bischof miıt seınem Vorschlag nıcht auch manche deutsche Stellen) als falsche Nachgiebigkeıt
„beunruhigen“ können un: wollen, weiıl noch nıcht AUS

wußte, w1ıe Rom darauf reagıeren würde. Im übrigen,
meıinte Bafıle, gehe keinen Prestigestreıt, sondern Greiftfbar aber werden die Vorwürte VOTLT allem in Wwel

Punkten, die auch 1m ersten Schreiben des untıus dendie Prüfung un Beurteilung VO Sachfragen. Und
diese gelte bald klären. Die deutschen Bischöfe e1I- Kardinalstaatssekretär offensichtlich den Ausschlag gC-

geben haben die Rätestruktur der Diözese und das Be-klärten autf ihrer Vollversammlung 1n München (vgl ds
Heft, 547) iıhre „Verbundenheıt“ miıt Bischot Kempf mühen des Bischofs, die Weihe Verheirateter („vırı proö-

Als aber dıese Verbundenheıt als Solidaritätserklärung batı“) als ıne mögliıche Hılftfe für dıe Lösung seelsorg-
lıcher Notstände offenzuhalten.für Bischof Kempf die Runde machte, beeilte sich der

Sekretär der festzustellen, S$1e gelte dem Bischof und In der Frage der Rätestruktur hat Limburg VO  — Anfang
eınen eigenen Weg beschritten. Anstelle der iın deut-dem untıus. ıne Parteinahme ür eine der beiden Seıiten

laufe der einmütıgen Absicht der Bischöfe „völlig“ - schen Diözesen üblichen Dreiheit: Priesterrat, Pastoralrat,
Diözesanlaı:enrat schuf INnan neben dem Priesterrat, demwider (nach KNA, 19 73) ıne Klärung der Sach-

fragen erhofte INa  - VO Gespräch mi1t den zuständıgen die Vertretung des Presbyteriums beim Bischotf und beı
der Diözesanverwaltung obliegt, ıne Art Synodalstruk-römischen Stellen.
tur mM1t Diözesanversammlung un: Synodalrat, dem 1ın
allen Angelegenheiten der Diözese eın umfassendes Mıt-

Lehrstück mit vielen Gesichtspunkten wirkungsrecht eingeräumt ISt, allerdings S da{fß die Auto-
rıtät und Entscheidungsfreiheit des Bischofs unangetastet
bleibt: Wenn der Bischot widerspricht und be1 seiınemDer Fall Bafıle/Kempf 1St zweiıtellos eın okales Ereign1s,

WE auch eınes VO  — erheblicher Bedeutung. Ihm bräuchte Widerspruch bleibt, kommt eın bindender Beschlufß nıcht
zustande. Mıt diesem Modell steht Limburg nıcht mehrdieser Stelle nıcht nachgegangen werden, ware

nıcht 1n mehr als einer Hinsicht eın Lehrstück eines fehl- allein ıne Ühnliche Rätestruktur hat Rottenburg und
inzwiıschen auch Maınz. Nach Aussage VO  3 Limburgerprogrammıerten kirchlichen Führungsstils und akuter

Anomalıen 1mM Verhältnis zwischen Lokal-, Teıl- und Ge- Stellen hat sich das Modell als Beratungs- und Entschei-
samtkiırche. Stil- und Sachfragen sınd dabei CNS mıte1in- dungsmechanısmus, als rgan diözesaner Meınungs- und
ander verknüpft. Man annn sıch deshalb nıcht w1e manche Willensbildung ewährt und hat auch ıne Probe als

Kommentatoren daraut hinausreden, problematisch se1l Instrument der Konfliktlösung bestanden. Von Minder-
heiten 1n der Diözese un: auch innerhalb überdiözesaner

Nur das Vorgehen des Nuntıius, die Sache cselbst rauche
nıcht diskutiert werden. Stilfragen sind abhängıg VO  $ Gremien 1sSt hingegen der Vorwurf hören: das Limbur-
Strukturfragen, und VO  e den Strukturen hängt wıederum SCcI System führe dazu, daß die Meinungsbildung inner-

mıiıt ab, w 1e Sachfragen eingeschätzt un: gelöst werden. halb der remıen sehr das Ergebnis VO einflußreichen
Einzelnen und Gruppen sel. Überdies übten Berater einenUm welche Probleme geht 1in dem vorliegenden Fall?

Zunächst die Gesamtlage einer deutschen Diözese, 1n starken Einflufß auf die Entscheidungen des Bischofs
AUS5. ber VO  $ tast allen Beteilıgten wiıird eingeraäumt, da{fßder nach Meınung des untlus „progressistische“ Kräfte

zuviel Einflufß haben, in der dıe Diszıplın durch den Bı- die Zusammenarbeit zwiıschen den Räten, der Diözesan-
schof lax gehandhabt wird (weil „der Bischof VO  3 Lım- verwaltung und dem Bischot der schwierıgen Lage

der Diözese mi1t Polarısıerungen relatıv konflikt-burg entweder einıgen seiner Mitarbeıiter erlegen oder -
fähig 1St, neın SagcCNhN, wenn synodale Gremien eit- freı funktionıiere, daß INd:  - den gesprächsbereiten Füh-
w as VO ıhm ordern“ oder weıl „den Blick tfür die rungsstil des Bischots schätzt und daß der Klerus 1n seiner

Konsequenzen verloren h t“) und VO  an der zugleich ganz überwiegenden Mehrheıt loyal ZU Bischof steht.
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Wıe stark der Bischof sıch Konfliktlösung durch Ge- stande (vgl Junı 1972, 307) Eın bedeutender
spräch bemüht, zeıgte nıcht Nur seın Hirtenbriet VO Teil der deutschen Bischöte 11 jedenfalls dieser Front

nıcht rütteln und wenıgstens nach außen jede DiskussionFrühjahr 1972 vgl den Wortlaut 1n Aprıl 1972
sondern auch se1ın Verhalten nach dem —- darüber vermeıden. Gleichfalls nıcht unbekannt 1St, daß

rühmlich bekanntgewordenen Jugendfestival in Hotheim/ Bischof Kempf und seiıne Limburger Mıtarbeıter, die Frage
Taunus 1m Sommer 1971 der „VIF] probatı“ dennoch weiterzuverfolgen, nıcht allein

stehen, sondern daß auch andere Bischöfe angesichts des
Doch graviıerender noch W ar tür den untıus oftenbar der zunehmenden seelsorglichen Notstandes neue Überlegun-
Zzweıte Punkt die rage der Drı probatı. Dıie Betrauung 40 anstellen. Dieses Problem WAar oftenbar auch dem
eiınes ehemals altkatholischen verheirateten Pfarrers mMi1t untlus prasent. Denn stünde Bischof Kempf 1m Episko-
der „Verwaltung“ einer Pfarreı spielte der unt1ius pat völlig alleın, hätte eın Wiederaufleben der Diskus-
sehr hoch, daß selbst ıne falsche Interpretation des S10N kaum ürchten gehabt. Weniger prasent schien
Reskripts der Glaubenskongregation VO Julı 1971 iıhm se1n, da{fß dieselbe rage außerhalb Deutschlands
gab (nach dem Nuntlius 1St der Fiınsatz VO  3 konvertier- (in Frankreich, 1n den USA, 1n Lateinamerika) weılt offe-
ten verheirateten Priestern iın der „OÖftentlichen“ Seel- ner diskutiert wırd und dafß diese darf INAan den Aus-
o nıcht erlaubt, das Reskript spricht NUur VO  } „ordent- lassungen des St Pöltener Bischofs Franz Z ak nach ner
licher“ Seelsorge) und diese ZUuU eigentlıchen Anlaß seines Privataudienz 1in Rom glauben auch für den apst
Begehrens den Kardinalstaatssekretär nahm. Dies äßt selbst noch nıcht erledigt 1St (vgl KNA, 73)
sıch NUur damıt erklären, daß darın eın Präjudiz für diıe
spatere Ordini:erung Verheirateter sah, die Bischot Kempf Empfindliche Stellen kurlaler StrategieAaus seelsorglichen rwagungen befürwortet.
Die Inıtiatıve ZUgunsten der V1r probatı“ innerhalb der
Bischofskonferenz (es handelt sıch eın neunselt1ges Beides die rage der vIr1 probati w1e dıe Stellung der
Memorandum, das ıne posıtıve Behandlung der Frage gemischten dıözesanen remıen Aus Priestern und Laıen

empfiehlt) War allerdings nıcht ıne Einzelinıitiative VO  a} siınd aber wunde Punkte 1m Verhältnis VO  — Ortskirche und
zentraler Kirchenleitung, be] denen untien und Kurial-Bischof Kempf, vielmehr richtete dıe Konterenz deutsch-

sprachıger Pastoraltheologen die VO  3 Kardinal Höff- Organc empfindlich reagıeren pflegen. Im ersten Fall,
weıl INan durch die Forderung nach der Ordinierung VeCeI-

ner präsıidierte Kommissıon der Bischofskonterenz ıne
entsprechende Bıtte, und diese beauftragte iıne Dreier- heirateter Männer den Priesterzölibat gefährdet sieht und

ein stärkeres Wiederaufleben der 7 ölibatsdiskussion auf
STuppC Bischof Kempf mM1t deren Bearbeitung. Die
Dınge sehen also kaum dramatısch AaUuUsS, wıe S1€e der jeden Fall vermeıden möchte. Man hat den Eindruck: die
untıus darstellt. Sıcher 1St, daß Bischof Kempf selbst Vermeidung einer solchen Diskussion gehöre den BIo-
un: die Mitarbeıiter des Bischots die Weihe verheıirateter en „strategischen“ Punkten gegenwärtiger Kirchenpoli-
Männer befürworten. Dıie Motive, die den Bischoft dabei tiık Deswegen auch die uUunNnseITer Meınung nach urz-

sichtige Gleichsetzung der Zölibatsfrage mı1t dem Themabewegen, hat der Tendenz nach eutlich auf der etzten
Sıtzung der Geme1Ljnsamen Synode ausgesprochen. Aller- „VIF probati“. Man sıeht 1m letzteren den Versuch, dıe

erstere Aaus den Angeln hebendings stand dort nıcht das Problem „VIf probatı“, SOIl-

dern das Thema Laienpredigt Doch setzte sıch der Bı-
schof nıcht NUuUr für ine „M1SS1O homiletica“ für Laıen e1n, Im Zzweıten Fall, weıl einflußreiche Stellen der Kuriıe (um
sondern stellte often wıe kein deutscher Bischot die nıcht gCn dıe Kurıe) generel]l mißtrauıisch siınd

Frage, W as geschehen könne, „ dem drohenden Zil- kirchliche Mitwirkungsorgane VO  3 Priestern und Laıen,
besonders wWeNn diese nıcht ernannt, sondern gewählt sınd,sammenbruch einer geordneten Seelsorge ın unserenNn Bıs-

tumern wirksam begegnen“. wenn S1e mehrheirtlich AUS Laıen ZzZusammengeSETZL sind
und WE ıhre Mitwirkung nıcht iın bloßer Beratung, SO11-

ıcht leugnen ISt, daß solches Vorpreschen auch INan- dern iın einer echten Mıtverantwortung esteht. Kardinal
chen deutschen Bischöfen nıcht gefällt, und War AUS$S dem Döpfner hat sıcher recht, WE SagtT, ce1 eintach nıcht
eintachen Grund, weıl 11NAan VO  — einer neuerlichen Diskus- wahr, daß „Rom  «“ die Laienräte schlechthin ablehne, aber
S10N über die Weihe Verheirateter einen Einbruch in die INa  3 möchte doch ıhren Einfluß klein halten: Dies zeıgte
Zölibatsgesetzgebung und auf dıe Dauer deren Aufhebung das pen1ble Rıngen dıe verschiedenen Synodenstatute
ürchtet (vgl Interview MIt Bischof Heinrich Ten- (Klerusmehrheıiten), dies zeıgten rühere Versuche, die
humberg in September 1973 464 Deswegen Empfehlung des Konzıils über die Errichtung VO  $ Pasto-
kam ohl auch der Beschlufß der Bischofskonterenz 1im ralräten (Bischofsdekret Nr 27) praktisch rückgängıg
Anschluß den Wounsch Roms und die Beschlüsse der machen. Deutliche Spuren dieses Mißtrauens finden siıch
römiıschen Bischofssynode VO  — 1971 (vgl. Dezember auch noch in dem Jüngsten Zirkularschreiben der Klerus-

kongregatıon (vgl Documentatıon catholique, SeptemberL97ZW 590), diese Frage 2US der Beschlufßmaterie der Ge-
meiınsamen Synode auszuklammern der dadurch Der Bischof oll autf jeden Fall völlig frei se1n,
notwendiıg gewordenen Herausforderung der Synode, — einen solchen Rat beruten oder nıcht. Der Modus der
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Berufung 1St ganz dem Bischof überlassen, un! seine Zu- S Verhältnis zwischen Teilkirchen und
ständigkeıten leiben auf Intormatıion un Beratung be- Gesamtkirche zu klären
schränkt. Besonders ausgepragt 1St diese Abneigung
überdiözesane Gremuien. Zeitlich begrenzte Synoden WeI- Würde sıch eine solche Strategıe aber aut Dauer durch-
den mehr toleriert als ermutigt. Ständige überdiözesane n, tührte dies diözesaner Gremien und
remıen möchte Man, siehe das Verbot des holländischen bischöflicher Kollegialorgane ZU kurijalen Zentralismus,
Pastoralrates (vgl Oktober 197 Z 492), gal nıcht erst in dem alle Konflikte auf dem Verwaltungswege gelöst
entstehen lassen. Dafilß diözesanen „Synodalgremien“, die werden. So viele Vorteıle eine solche „Konsolidierung“
w1e in Limburg nıcht NUr einen starken Einfluß VO  $ diszıplinären Gesichtspunkten auch bietet, für die
auSgeSetZt sınd, sondern beispielsweise aut Pfarreiebene ınnere Freiheit der Kirche un! tür die Glaubwürdigkeit
eın Vorschlagsrecht bei der Besetzung VO  3 Pfarrstellen der Glaubensverkündigung ware sS1ie ine Katastrophe. Es
haben, besonders miıißtraut wird, lıegt auf der and scheint deshalb, dafß zehn Jahre nach Konzilsbeginn VvVon

iıcht übersehen 1St auch, da{ß beide Komplexe S  VIr1 ıne Aufgabe besonders dringlıch der Klärung be-
darf, die dem Konzıil gestellt WAar un: VO  3 diesem noch

probatı, Rätegremien nıcht NUur 1n Rom un! be] den
Nuntıiaturen mißtrauisch verfolgt werden, sondern da{fß CS, weitgehend 1n den Kategorien des Ersten Vatikanums

ZWAar behandelt, aber nıcht gelöst wurde: das Verhältnis
w1e vorhın angedeutet, auch 1 deutschen Episkopat der zentralen Kirchenleitung den ÖOrts- un: Teilkir-
ıne starke Strömung 1bt, die schon den Versuch, die
Weihe verheirateter Mäaänner weıter diskutieren, als chen, un: ZW ar praktisch-institutionellen Gesichts-

punkten; die ekklesiologische Basıs 1St ohnehin nıcht
lauteren Angrıiff auf die Zölibatsgesetzgebung versteht, estrıtten. Dıie untıen sind eın Flement 1n diesen Bezie-
und o1bt ıne Aufwertung der Rätegremien Be-

hungen, eın notwendiges, aber ein nützliches, wenn sı1e
denken nıcht Nur 1n der Kurıie, sondern auch bei den

sıch als friedliche Makler und nıcht als über den Bischöfen
Bischöfen, selbst 1mM Zentralkomitee der deutschen Katho-
liıken un nıcht zuletzt in der deutschen Pfarrerschaft. Es stehende päpstliche Vollmachtsträger verstehen. Es ware  aa

sinnvoll, den alten Vorschlag VO  - Kardınal Suenens WwI1e-
kann also 2uUm überraschen, daß der päpstliche Vertreter
durchaus 1m Sınne einer diplomatisch angewandten ku- der aufzugreifen un: das päpstliche Gesandtschaftswesen

ohne bischöfliche Würden auf den Kontakt den Re-
rialen Strategıe, auf solche Gegenströmungen bauend, die
Gelegenheit nu wieder überschaubare Verhältnisse gjerungen un auf das Vermittlungsgeschäft Zzwischen

Episkopaten und Regierenden beschränken. egen-schaften. Wır befinden uns innerkirchlich gegenwärtig
ohnehin 1n einer Entwicklungsphase, in der be1 sıch weıter wärtig herrscht, w1e€e der römische Korrespondent der

„FAZ“ (8 73) echt feststellt, aber derzuspitzender Polarisierung die Reformkraft weitgehend gekehrte Trend VOL iINnan 111 dıe innerkirchliche Stellungerlahmt, die Angst, VO  — unlauterem Reformeiter 1n die
innere Auflösung getrieben werden, aber eher noch der untıen stärken. Fafßrt man aber die Kirche nıcht als

einen „monarchisch“ regierten Superstaat auf, sondern alszunımmt un: 1n der das Petrusamt selbst ewegungs-
freiheit beträchrtlich eingebüfßt hat Was wundert CS wenn geistliche Gemeinschaft mıit dem Petrusamt als dem Zen-

da un:! dort untıien und der kuriale Apparat insgesamt, Lirum ıhrer geistlichen Einheit, dann muüßte auch der
gekehrte Weg für den innerkirchlichen Bereich möglichsıch vermeıntliıch oder tatsächlich schwache Stellen fin-

den, alles daransetzen, ıhnen gefährlich scheinende Ent- sein: daß Bischofskonferenzen ıhren ständigen Vertreter
1in Rom haben Man könnte sıch vorstellen, daß der In-

wicklungen 1abzublocken un: dıes gerade auf dem Wege
der Personalpolitik versuchen: siehe das Beispiel Holland, formationsstand der päpstlichen Kurie für die wirklich

InNna  - sıch esonders 1mM Falle Roermond die wesentlichen Entscheidungen einıges verbessert würde.
Um dies ermöglichen, müßte mMan reilich wegkommenSeelsorgsgremien der Diözese un: den Episkopat

durchgesetzt hat, siehe die Praxıs bei Bischofsernennungen VO  - der Vorstellung eınes Papsttums, dessen Jurisdik-
tionsgewalt über die Kirchengemeinschaft gleichsam1n anderen „schwierigen“ Diözesen: in der Schweıiz, in

den USA, in Lateinamerika. Man 111 1n Kom, da{ß das ZU alleinıgen konstitutıven Prinzıp nıcht Nur der kirch-
lıchen Einheıt, sondern kirchlichen Lebens überhaupt BC-Ernennungsverfahren möglichst über die römischen Be-
macht wird. Dıie Zeıichen dafür sind nıcht besonders gun-hörden un! über dıe untıen läuft; die Mitsprache diöze-

un: selbst episkopaler Gremien soll möglichst be- st1g. In Rom scheint INa  3 ımmer noch auch dıe bischöfliche
Kollegialität un: Kooperatıon mehr als Mittel einer enschränkt bleiben. Aut diese Weıse meıint MNan dem iınner-

kirchlichen 7Zusammenhalt un der gesunden Lehre tralistisch aufgeklärten un:! technisch modernisıerten Ver-

waltung denn als geistliche Verkörperung Öörtlichen undbesten dienen. Daß INan dabei traditionalistische Grup-
pCN einseitig begünstigt oder sıch einselt1g VO  i ıhnen be- regionalen kirchlichen Lebens anzusehen. Auch das kolle-
einflussen läßt, wırd ın der Hoffnung auf ıne NEUC disz1ı- yjalıtätsfreundlıche Referat VO:  - Erzbischof Benelli ın

plinäre und doktrinale Konsolidierung bewußt oder — Augsburg (vgl August 1973, 383), dessen genauc
bewußt 1n auf e  MIM  9 dıe wen1g erbaulichen Me- Lektüre sıch nochmals empfiehlt, widerlegt diesen Trend

nıcht, sondern bestätigt ıhn Es 1St den Teilkirchen, ıhre
thoden, w1e s1e 1mM Fall Limburg demonstriert wurden, Seeberebenfalls. pastorale Eigenständigkeıit


